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Bekanntmachung einer Satzung über die
Verlängerung der Veränderungssperre Nr.
112

I. Satzung

über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr.
112 vom 28.08.2009

Der Haupt- und Finanzausschuss hat aufgrund der
§§ 17 Abs. 1 Satz 3 und 16 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 14 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I, S.
2586), in Verbindung mit § 7 und § 60 Abs. 1 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994,
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
09.10.2007 (GV.NRW.2007, S.380), in seiner Sitzung
am 28.09.2009 per Dringlichkeitsentscheidung fol-
gende Satzung beschlossen:

Einziger Paragraph

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre Nr. 112
vom 15.09.2008 wird um ein Jahr verlängert.

Die Veränderungssperre tritt somit unter Abweichung
des § 4 der Satzung vom 15.09.2008 spätestens am
04.10.2010 außer Kraft.

II. Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

III. Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde (Stadt Oberhausen, Bereich
5-1 -Stadtplanung-, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 004) unter Darlegung des die

Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beacht-
lich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgendes
hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim
Zustandekommen dieser Satzung kann nach
Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie
folgt:
„Dauert die Veränderungssperre länger als 4
Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach §
15 Abs. 1 hinaus, so ist den Betroffenen für
dadurch entstandene Vermögensnachteile eine
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf
hingewiesen, dass der Entschädigungsbe-
rechtigte Entschädigung verlangen kann, wenn
die in § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei der Stadt
Oberhausen beantragt.

Oberhausen, 30.09.2009

Klaus Wehling
Oberbürgermeister
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